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8. Änderung der Hauptsatzung  
für die Landeshauptstadt Schwerin 

 
Synopse mit Erläuterungen 

 
 

alt neu Erläuterungen 
§ 5 Abs. 4 Nr. 1 a): 
 
nach der VOL im geschätzten Wert 
von mehr als 50.000 Euro und nach 
der VOB im geschätzten Wert von 
mehr als 500.000 Euro, soweit der 
Auftrag auf eine einmalige Leistung 
gerichtet ist,  
 

 
 

§ 5 Abs. 4 Nr. 1 a): 
 
nach der VOL bei Dienst- und 
Lieferverträgen im geschätzten Wert von 
mehr als 50.000 Euro und nach der VOB 
bei Bauleistungen im geschätzten Wert 
von mehr als 500.000 Euro, soweit der 
Auftrag auf eine einmalige Leistung 
gerichtet ist, 
 

Der Verweis auf die VOL ist nach deren Abschaffung zu 
streichen. Da das Vergaberecht sehr komplex ist und sich die 
Rechtsgrundlagen immer wieder verändern, wird angeregt, 
auf die Nennung konkreter Vorschriften zukünftig zu 
verzichten. 
 
Das Vergaberecht unterscheidet, ob EU-Schwellenwerte 
unter- oder überschritten werden. Es gibt unterschiedliche, 
sich jährlich verändernde Schwellenwerte für Bauleistungen, 
Dienst- und Lieferleistungen, soziale Dienstleistungen usw.  
 
Die Rechtsgrundlagen sind EU-Richtlinien, das GWB, die 
VgV und VOB-A/ EU für den Oberschwellenbereich, das 
Haushaltsrecht, das VgG M-V mit Verweis auf die VOB/A und 
UVgO sowie landesrechtliche Verwaltungsvorschriften, die 
weitere Wertgrenzen für Vergabeverfahren vorsehen. 
  
Die Benennung im Einzelnen würde die Hauptsatzung 
überfrachten und bei Gesetzesänderungen diese wieder 
fehlerhaft machen. 

 
§ 5 Abs. 4 Nr. 1 b):  
 
soweit der Auftrag auf 
wiederkehrende Leistungen 
gerichtet ist, nach der VOL ab einem 
bestimmten Jahresbetrag der 

§ 5 Abs. 4 Nr. 1 b): 
 
soweit der Auftrag auf wiederkehrende 
Leistungen gerichtet ist, nach der VOL bei 
Dienst- und Lieferverträgen ab einem 
bestimmten Jahresbetrag der 

wie § 5 Abs. 4 Nr. 1 a) 



2 
 

wiederkehrenden Leistungen von 
25.000 Euro bis zu 250.000 Euro und 
nach der VOB ab einem geschätzten 
Jahresbetrag der wiederkehrenden 
Leistungen von 250.000 Euro bis zu 
500.000 Euro, wobei mit der 
Entscheidung zur Einleitung des 
Verfahrens nach Abs. 4 Nummer 1. 
lit.a) und b) der Oberbürgermeisterin 
oder dem Oberbürgermeister 
zugleich die Ermächtigung erteilt 
wird, nach durchgeführtem 
Verfahren den Zuschlag zu erteilen, 

wiederkehrenden Leistungen von 25.000 
Euro bis zu 250.000 Euro und nach der 
VOB bei Bauleistungen ab einem 
geschätzten Jahresbetrag der 
wiederkehrenden Leistungen von 250.000 
Euro bis zu 500.000 Euro,  
wobei mit der Entscheidung zur Einleitung 
des Verfahrens nach Abs. 4 Nummer 1. lit. 
a) und b) der Oberbürgermeisterin oder 
dem Oberbürgermeister zugleich die 
Ermächtigung erteilt wird, nach 
durchgeführtem Verfahren den Zuschlag 
zu erteilen,  
 

§ 7 Abs. 3 Nr. 1: 
 
(3) Der Oberbürgermeisterin oder 
dem Oberbürgermeister werden 
folgende Angelegenheiten 
übertragen, soweit es sich nicht 
bereits um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt:  
  
1. Haushalts- und 
Vermögensangelegenheiten: die in § 
5 Abs. 4 Nr. 1 bis 4 genannten 
Angelegenheiten bis zu den in 
dieser Vorschrift bestimmten 
Wertgrenzen und Vergaben nach der 
VOF;  
 

§ 7 Abs. 3 Nr. 1: 
 
(3) Der Oberbürgermeisterin oder dem 
Oberbürgermeister werden folgende 
Angelegenheiten übertragen, soweit es 
sich nicht bereits um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt:  
  
1. Haushalts- und 
Vermögensangelegenheiten: die in § 5 
Abs. 4 Nr. 1 bis 4 genannten 
Angelegenheiten bis zu den in dieser 
Vorschrift bestimmten Wertgrenzen und 
Vergaben nach der VOF für Architekten- 
und Ingenieurleistungen;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) ist 
bereits am 18. April 2016 außer Kraft getreten. Seitdem gilt 
die neue Vergabeverordnung (VgV). Regelungen zu 
freiberuflichen Leistungen finden sich nun in der VgV 6. 
Abschnitt, in § 50 UVgO sowie im Vergabeerlass MV. Daher 
wird hier nur noch die Benennung der Planungsleistungen 
vorgeschlagen. 

§ 7 Abs. 4 S. 1: 
 
Erklärungen im Sinne von § 38 Abs. 
6 KV M-V können bei 
Verpflichtungen  

§ 7 Abs. 4 S. 1: 
 
Erklärungen im Sinne von § 38 Abs. 6 S.2 
KV M-V (Formvorschriften für 
Erklärungen, durch die die Gemeinde 

 
 
Das Einfügen von „S.2“ ist eine Präzisierung des Verweises 
auf die Regelung der Kommunalverfassung. 
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1. die auf eine einmalige 
Leistung gerichtet sind, bis 
zu einer Wertgrenze von 
50.000 Euro,  
 
(…) 
 

verpflichtet werden soll oder mit denen 
eine Vollmacht erteilt werden soll) können 
bei Verpflichtungen  
  

1. die auf eine einmalige Leistung 
gerichtet sind, bis zu einer 
Wertgrenze von 50.000 Euro,  
 
(…) 

Der Klammerzusatz soll zum besseren Verständnis den 
Verweis auf die Kommunalverfassung erläutern.  
 
 
 
 
 
 

§ 13 Abs. 3 S. 1 u. 2: 
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
aufgrund von Vorschriften des 
BauGB erfolgen im Stadtanzeiger. 
Dieser ist im Abonnement erhältlich 
und wird an folgenden Stellen  
 
Stadtteiltreff "Eiskristall"  
Pankower Straße 1/3  
19063 Schwerin  
  
Stadtteilbüro Mueßer Holz  
Keplerstraße 4  
19063 Schwerin  
 
 
Stadtmarketing   
Tourist Info  
Am Markt 14  
19055 Schwerin  
  
Kulturinformationszentrum  
Puschkinstr. 13  
19055 Schwerin  

§ 13 Abs. 3 S. 1 u. 2: 
 
Öffentliche Bekanntmachungen aufgrund 
von Vorschriften des BauGB erfolgen im 
Stadtanzeiger. Dieser ist im Abonnement 
erhältlich und wird an folgenden Stellen  
 
 
Stadtteiltreff "Eiskristall"  
Pankower Straße 1/3  
19063 Schwerin  
  
Stadtteilbüro Mueßer Holz  
Campus am Turm (CAT) 
Hamburger Allee 124/126  
19063 Schwerin  
 
Stadtmarketing   
Tourist Info  
Am Markt 14  
19055 Schwerin  
  
Kulturinformationszentrum  
Puschkinstr. 13  
19055 Schwerin  

 
 
Anpassung der Liste der Stadtteilbüros an die veränderten 
örtlichen Gegebenheiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Stadtteilbüro Mueßer Holz befindet sich nicht mehr in der 
Keplerstraße 4, sondern im neuen Campus am Turm in der 
Hamburger Allee 124/126. 
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Stadtteilbüro Neu Zippendorf  
Rostocker Straße 5  
19063 Schwerin  
  
Stadtteilbüro Feldstadt  
Karl-Liebknecht-Platz 4  
19053 Schwerin  
 
Hauptbibliothek  
Klöresgang 03   
19053 Schwerin  
  
Stadtteilbibliothek Neu Zippendorf  
Tallinner Straße 4  
19063 Schwerin  
  
Stadtteilbibliothek Lankow  
Plöner Straße 24  
19057 Schwerin  
 
 
sowie in Bussen und Bahnen des 
öffentlichen Nahverkehrs Schwerin 
(NVS) zur kostenlosen Mitnahme 
ausgelegt. 

  
Stadtteilbüro Neu Zippendorf  
Rostocker Straße 5  
19063 Schwerin  
  
Stadtteilbüro Feldstadt  
Karl-Liebknecht-Platz 4  
19053 Schwerin  
 
Hauptbibliothek  
Klöresgang 03   
19053 Schwerin  
  
Stadtteilbibliothek Neu Zippendorf  
Tallinner Straße 4  
19063 Schwerin  
  
Stadtteilbibliothek Lankow  
Plöner Straße 24  
19057 Schwerin  
 
 
sowie in Bussen und Bahnen des 
öffentlichen Nahverkehrs Schwerin (NVS) 
zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt. 

 
Das ehemalige Stadtteilbüro Neu Zippendorf in der Rostocker 
Straße 5 sowie das ehemalige Stadtteilbüro Feldstadt am 
Karl-Liebknecht-Platz 4 gibt es nicht mehr. Sie sind daher aus 
der Liste zu streichen.  

 


